
 

 

 

 

 

 

Gebührenordnung 

für den Weiterbildungsstudiengang 

Auditing, Finance and Taxation (M. A.) 

an der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  

der Hochschule Osnabrück  

und  

an dem Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Münster 

Beschlossen vom Fakultätsrat der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am 03.07.2013, 
genehmigt vom Präsidium am 04.09.2013, veröffentlicht am 09.09.2013  

 

 

(1) Für den weiterbildenden Studiengang Auditing, Finance and Taxation wird für die ab 
Sommersemester 2013 aufgenommenen Studierenden eine Studiengebühr in Höhe von 
12.500 € inklusive Semesterbeiträge für die Regelstudienzeit von fünf Semestern 
erhoben. 

 

(2) Die Studiengebühr ist in fünf gleichen Raten zu 2.500 € jeweils vor Beginn des Semes-
ters zum 15.01. und 15.07. fällig und Voraussetzung der Rückmeldung. Nach 
Bekanntgabe des Zulassungsbescheides und vor der Immatrikulation ist die Zahlung der 
ersten Rate nachzuweisen. 

 

(3) Wird die Regelstudienzeit unterschritten, ist vor Ausgabe der Abschlussdokumente die 
noch ausstehende Studiengebühr fällig und ihre Zahlung nachzuweisen. 

 

(4) Wird die Regelstudienzeit von fünf Semestern überschritten, wird für jedes weitere Se-
mester eine Gebühr von 600 € erhoben. 

 

(5) Bereits gezahlte Gebühren für absolvierte bzw. begonnene Semester werden bei 
Exmatrikulation nicht erstattet. Im Falle der fristgerechten Beantragung eines 
Urlaubssemesters entfällt die Fälligkeit der Semesterrate auf Antrag. In diesem Fall ist 
der um den Verwaltungskostenbeitrag reduzierte Semesterbeitrag zu entrichten. Sofern 
die letzte Prüfungsleistung des Studiums nach dem fünften Semester und innerhalb des 
ersten Monats eines Semesters abgelegt wird, erfolgt auf Antrag eine Erstattung der 
Studiengebühr des betreffenden Semesters, soweit sie den laufenden Semesterbeitrag 
der Hochschule Osnabrück übersteigt. 

 

(6) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung durch die Hochschule Osnabrück 
in Kraft. 

 


